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KOLUMNE

ABBERUFUNG UNTER DRUCK 

Kann eine anhaltend negative Me-
dienberichterstattung über die Be-
stellung eines Vorstandsmitglieds 
und damit einer unerwünschten 
Medienpräsenz eines Unterneh-
mens einen wichtigen Grund für 
die Abberufung eines Vorstands-
mitglieds darstellen? Bisher lag 
dazu keine Judikatur vor. Der OGH 
(6 Ob 47/23i) hat diese Frage nun in 
einem prominenten Fall entschie-
den, in dem ein Vorstandsmitglied 
einer AG unter anderem wegen 
dauerhaft negativer Berichterstat-
tung über die Gesellschaft abberu-
fen wurde. Das Höchstgericht hat 
entschieden, dass eine Abberufung 
eines Vorstandsmitglieds auf 
Druck Dritter unter bestimmten 
Umständen gerechtfertigt sein 
kann. Ein Abberufungsverlangen 
Dritter kann etwa bei Existenz-
gefährdung der Gesellschaft oder 
bei einem unmittelbar bevorste-
henden schweren Schaden für 
die Gesellschaft einen wichtigen 
Grund zur Abberufung darstellen. 
Richtschnur für den Aufsichtsrat 
ist die Wahrung des Gesellschafts-
interesses und die Abwendung von 
Schäden von der Gesellschaft. So 
weit, so gut. Dies gelte aber sogar, 
wenn dem Vorstandsmitglied 
keine Pflichtverletzung nachweis-
bar sei. Ob das in Zeiten sozialer 
Medien und nicht fundierter 
Berichterstattung nachvollziehbar 
ist, mag bezweifelt werden. 
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#RECHT

Der Fall Signa wird wohl viele Rechtsan
waltskanzleien noch über Jahre beschäf
tigen. Zum Vergleich: Die bisher größte 
Pleite des Landes, jene des Baukonzerns 
Alpine, die 2013 ihren Ausgang nahm, ist 
noch immer nicht zur Gänze abgehan
delt. Da waren aber nicht dutzende un
terschiedliche Gesellschaften involviert 
wie bei Signa. Gewichtige Rollen in der 
Insolvenz kommen jedenfalls den drei 
Insolvenzrechtsspezialisten, den Mas
severwaltern Andrea Fruhstorfer (Signa 
Development), Norbert Abel (Signa Pri
me Selection) und Christoph Stapf (Si

gna Holding), zu. Aber auch die Anwälte 
der großen Zahl an Gläubigern sind gut 
ausgelastet, wie etwa die Kanzlei Binder 
Grösswang, die erst kürzlich eine Straf
anzeige für einen Mandanten bei der 
WKStA eingebracht und sich einem etwa
igen Strafverfahren gleich als Privatbe
teiligter angeschlossen hat. In Deutsch
land wetzt die USKanzlei Kirkland & El
lis für die Anleihegläubiger der Signa De
velopment die Messer. Und Rene Benko 
hat sich angeblich hilfesuchend an den 
bekannten Strafrechtsexperten Norbert 
Wess gewandt. 

SIGNA HÄLT ANWÄLTE IN ATEM 

Mit einem Transaktionsvolumen von mehr 
als 1,5 Milliarden Euro ist der kurz vor Sil
vester über die Bühne gegangene Ausstieg 
des russischen Oligarchen Oleg Deripaska 
aus der Strabag der größte Deal des Jahres 
2023. Es braucht noch grünes Licht aller 
zuständigen Behörden. Der Deal im Detail: 
Die Raiffeisen Bank International erwirbt 
über das Vehikel „Gabarts“ 28,5 Millionen 
StrabagAktien von der Deripaska zure
chenbaren Raperia Trading. Gabarts gehört 
dem Unternehmer Stephan Zöchling und 
wurde bei dem Deal von Rechtsanwalt Ro
nald Bauer (Krüger/Bauer) beraten, die RBI 
von Maria Doralt (DLA) sowie vom Leiter 
der RBIRechtsabteilung, Robert Kaukal. 

RBI UND STRABAG:  
DER DEAL DES JAHRES 

Die Barreserven von Unternehmen in 
der Eurozone sind 2023 laut Cash Baro
meter der Kanzlei Freshfields stark ge
schrumpft. Nach einem Höchststand 
2020 von zwölf Milliarden Euro sind es in 
Österreich nur noch 2,6 Milliarden Euro, 
das schwächste Jahr seit 2014. „Unter
nehmen haben weniger Kapital für In
vestitionen, weil sie höheren Cashbedarf 
haben, etwa wegen höherer Lohnab
schlüsse. Dazu schaffen die steigenden 
Zinsen und die insgesamt niedrigeren 
CashBestände ungleiche Vorausset
zungen für Unternehmen“, sagt Fresh
fieldsPartner Florian Klimscha. Stark 
unter Druck: die Immobilienbranche.

UNTERNEHMEN NICHT 
MEHR SO LIQUIDE 


